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Aufenthaltsbewilligung B 

(schweizweit ca.  

650 000 Personen) 

Familiennachzug 

Kontingente für Fachkräfte 

Freizügigkeit EU/EFTA 

Rechtsanspruch aus Niederlassungsvereinbarun-

gen mit verschiedenen Staaten. 

Rechtsanspruch bei Familiennachzug, wenn Ehe-

gattin/Ehegatte Schweizer/in ist oder C hat. 

Niederlassungsbewilli-

gung C 

(schweizweit ca.  

1 260 000 Personen) 
Vorzeitige Erteilung nach frühestens 5 Jahren: 

- erfolgreiche Integration 

- gute Kenntnis einer Landessprache (mindes-

tens A2) 

Kanton Zug: Sprachkenntnisse B1 mündlich und 

A2 schriftlich. 

Ordentliche Erteilung nach frühestens 10 Jahren: 

- bisheriges Verhalten  

- Berücksichtigung Grad der Integration 

Kanton Zug: Sprachkenntnisse B1 mündlich und 

A2 schriftlich. 

Ausnahme:  

- unverschuldetes Unvermögen 

Vorgeschlagene zusätzliche Ausnahme wegen 

wichtigen öffentlichen Interessen analog Bun-

desrecht bei Erteilung Aufenthaltsbewilligung 
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Kinder unter 12 Jahren, wenn Elternteil Schwei-

zer/in ist oder C hat. 

Anerkannte Flüchtlinge 

Ausnahmebestimmungen 

Ausnahme wegen wichtigen öf-

fentlichen Interessen 

(schweizweit ca. 400 Personen, 

Kanton Zug ca. 20 Personen) 

sofort 

10 Jahre 

 

5 Jahre 


